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Veröffentlichung gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG
.

Der Vorstand der Singulus Technologies AG teilt gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG mit:

I.  Bedingtes Kapital

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 600.000
durch Ausgabe von bis zu 600.000 Stück auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 bedingt erhöht. Der
Beschluss wurde am 31.07.2007 in das Handelsregister eingetragen

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich dem Zweck der Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglie-
der des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft, an sonstige Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer
nachgeordneten verbundenen Unternehmen im In- und Ausland sowie an weitere Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer nachge-
ordneten verbundenen Unternehmen.

.

II.  Genehmigtes Kapital

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehr-
fach bis zum 31.07.2012 um bis zu insgesamt EUR 6.988.385,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu insgesamt
6.988.385 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 1,00 gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu
erhöhen. Der Beschluss wurde am 31.07.2007 in das Handelsregister eingetragen.

Kahl/Main, am 12. September 2007

Singulus Technologies AG

Der Vorstand




